Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,
Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft 
Abteilung V/1
Stubenring 1
1010 Wien
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G A R A N T I E B R I E F   zur Notifizierung Nr.


Diese im Auftrag von / der 1) 2)
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	Name und Adresse des Auftraggebers



für den Notifizierenden
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	Name und Adresse des Notifizierenden



zu Gunsten der Republik Österreich, vertreten durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, in Auftrag gegebene Zahlungsgarantie dient der Sicherstellung von Geldleistungen im Sinne des Artikel 7 der Verordnung (EU) 2024/1157 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 über die Verbringung von Abfällen (EU-VerbringungsV).

Im Sinne der genannten Bestimmung übernimmt die
[bookmark: Text4]     
	Name des Kreditinstituts bzw. der Versicherung



gegenüber der Republik Österreich, vertreten durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, alle Verbindlichkeiten für die im Rahmen der gegenständlichen Notifizierung verbrachten Abfälle


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) nur auszufüllen, falls Auftraggeber und Notifizierender unterschiedliche Personen sind
2) streichen, falls nicht zutreffend
bis zu einem Höchstbetrag von
[bookmark: Text9]     
	Währung und Betrag



Demnach verpflichtet sich das oben genannte Kreditinstitut bzw. die oben genannte Versicherung ohne Prüfung des Rechtsverhältnisses und unter Verzicht auf jedwede Einwendungen innerhalb von drei Geschäftstagen nach Erhalt der schriftlichen Aufforderung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft den namhaft gemachten Betrag zu überweisen. Die Auszahlung des angeforderten Betrages erfolgt unter Ausschluss jeder Barzahlung durch Überweisung auf das Konto der anfordernden Dienststelle.

Diese Garantie kann nur auf Grund einer schriftlichen Aufforderung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft in Anspruch genommen werden, auf der der Rundstempel abgedruckt und die Kontonummer sowie das Kreditinstitut, an welches die Überweisung erfolgen soll, vermerkt sind.

Zur Entscheidung aller aus diesem Vertragsverhältnis etwa entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist das Bezirksgericht Innere Stadt Wien bzw. das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien zuständig.

Diese Zahlungsgarantie deckt die Kosten gemäß Artikel 7 der EU-VerbringungsV bis zum Vorliegen sämtlicher Bescheinigungen gemäß (bitte Zutreffendes ankreuzen)
☐	Artikel 16 Absatz 6 (Bescheinigungen der Verwertung bzw. Beseitigung)
☐	Artikel 15 Absatz 4 (Bescheinigungen der vorläufigen Verwertung bzw. Beseitigung im Falle einer vorläufigen und nachfolgenden (vorläufigen oder nicht vorläufigen) Verwertung bzw. Beseitigung) 
☐	Artikel 15 Absatz 5 (Bescheinigungen der nachfolgenden (vorläufigen oder nicht vorläufigen) Verwertung bzw. Beseitigung im Falle einer vorläufigen und nachfolgenden nicht vorläufigen Verwertung bzw. Beseitigung)
der EU-VerbringungsV ab.

Diese Garantieverpflichtung ist bis zur Retournierung des Originals dieses Garantiebriefes durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft oder bis zum Vorliegen einer Bestätigung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, dass die Garantie nicht in Anspruch genommen wird, gültig.

Auf diese Zahlungsgarantie ist österreichisches Recht anzuwenden.
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